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lîngcacht dieses Dekrets hat der B. Brunuer seine

Stelle im Cantonsgericht erst am 12. Merz 1800 wieder

eingenommen. Während seiner Abwesenheit, die 17

Monate dauerte, wurde ein Suppléant in die Sitzun-

Hen beruften, und von Seite des StaarS gleich einem

Eanlsnsrichter besoldet. Da es gegenwärtig um Be-
Züchtigung der Besoldungsrückstände zu lhun ist, so ver-

gang! auch der B. Brunuer den ganzen Gehalt eines

Cantonsnchters fur die Zeit seiner ^monatlichen Ad-

Wesenheit vom Tribunal.
(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Geschichteter Wirkungen u nd Folgen

des östreichischen Feld z u ges in der
Schwcitz; ein historisches Gemälde
d e r S ch w eitz, v 0 r, w à h r e n d und nach

ihrer versuchten Wiederbefreyung;
mit mancherley unbekannten Au f.

schlüssen über die Ereignisse dieser
Zeit von Carl Ludwig von Halter,
vormals Staats secretair des tag-
lichen Raths der Stadt und ehema-
li g en Republik Bern. Z w e y T h e ile.
8. Weimar, bey den G e b r. G à d i ke

l8c>l. S. 586.

Mit der Mäßigung und der strengen Wahrheitsliebe

eines Ausgewanderten, und mit der Bescheidenheit, Gc-

xadhcit, Unpartheylichkeit und historischen Treue des An-

nalenschreibcrs Hallcrs, erzählt uns hier der lez tere,
die Geschichte der im Jahr ,799 durch Oestreichs Was-

sen und mit Bernerschcn Planen versuchte» Befrcyuug

der Schweitz vom französtschen Joche. Besser als er,

konnte wohl niemand uns jene verunglükteu Plane und

Vlbsichten enthüllen, denn das quorum pao8 magns km

galt von Niemand so sehr wie von ihm, und das

»nkmclum — zubs8 ronovare ckolorem, ertönt von An-

fang bis zu Ende des Werkes.

„ Man wollte, dieß sind des Hrn. v. Haller eigene

Worte. S- 164. u. f.) theils aus den angesehensten

Personen der im Ausland befindlichen Schweitzer, theils

aus den vorzüglichsten vormaligen Magistraten der zuerst

bcfrcyten Cantone eine Commißion zusammensetzen, welche

nach Maßgabe des Vorrückens der kaistrlichen Armee in

der Schweitz, die Herstellung der alte» Verfassungen in

jedem vormaligen Stande einleiten dazu die nöthigen

Anordnungen treffen und die allenfalls sich ergebenden

Schwierigkeiten schieduchterlich entscheide» könnte. Ihr

Plan sollte seyn, so wie man in die Schweitz käme, mit
Herstellung der so unvernünftig umgestürzten Funda.
mente der Staatsgestllschast anzufangen demnach jede
Gemeinde, Stadt oder Landschaft, so wie andere In-
dividua und Publics, wieder in ihre vorige Verfassung,
ihre Rechte und Besitzungen einzusetzen, welches dieselben
sogleich für die wicdeeherkehrende Ordnung eingenomen
hätte; ferner, die Trümmer der öffentlichen Oekonvmie
zusammenzufassen, jeden Ort wieder der alten treuen
Verwaltung zu übergeben und dann in de» Immédiat,
Canloncn entweder die alte» Regenten als Souverain
wieder herbcvzüruffen oder wenigstens auS einem Theil
derselben, bis zur gänzlichen Herstellung des gemeinen
Wesens, eine provisorische Regierung einzusitzen ; endlich
m den sogenannten Mediaräwtern, deren Souveraine
noch nicht existirten, an Platz derselben (nach hergestellter
innerer Landesverfassung) ebenfalls eine aus den angese«
hcnstcn Lanvescinwohnern bestehende provisorische Regie-
rung anzustellen. Diese Commißwn hatte dann, bis zu
vollendeter Herstellung des Ganzen, über alle diese Theile
eine Art von allgemeiner Leitung ausgeübt, und gegen
auswärtige Behörden einstweilen die ganze Schweitz vor-
gestellt ; ste wäre auch für die thätige Organisation der
von der Schweitz zu federnden Mitwirkung gegen den
Feind, zu Besorgung ihrer mannigfaliigcn Verhältnisse,
sowohl mit der kaiserlichen Armee, als mit dem engst-
sehen Minister, von ungemeinem Nutzen gewesen, hätte
den Gutgesinnten in den übrigen Cantonen einen Vereint,
glingspnuchan den sie sich anschließen,von wo sie dieReali.
strung ihrerHoffmingen erwarten konten, den übrigen, oder
denjenigen, welche eine abermalige Anarchie befürchteten,
einen Schiedsrichter, eine einleitende Autoriiät gezeigt,
und zugleich den Plan zu einer von allen Parteyen ge.
wünschten, dem alten Staatsrecht angemessenen feste-

ren Verbindung der eivgenößischen Stände vorbereiten
rönnen. Prsscrlptionen und Rache sollten nicht ausgeübt,
vielweniger denjenigen welche bloß unter der neuen Re.
giernng Aemter angenommen, daraus ein Verbrechen
gemacht, sondern nur diejenige» Wenigen, welche durch
ihre verrätherischen Intriguen an dem Umsturz der alten
Verfassungen thätig gearbeitet und die Franzose» herein,
geruffen hatten, oder sonst schon als Verbrecher bekannt
waren, bestrast, oder aus dem Lande entfernt werden,
weil ihre fernere Gegenwart dem Nativnalgefühi ein
Gräncl gewesen wäre, ohne allen Zweifel sonst bstilige
Scenen veranlaßt hätte, nnd man dabey nie auf einig;
Ruhe hätte zählen können. "

,(Dcr Beschluß folgt.)
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